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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Bergedorf 101 für den Geltungs-
bereich zwischen dem Gojenbergsweg und der Justus-Brinck-
mann- Straße östlich des ehemaligen Krankenhauses Bergedorf 
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 603) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

 Im Norden durch den Gojenbergsweg, im Westen, Süden 
und Osten durch die Justus-Brinckmann-Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu 
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen 
Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsan-
spruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich 
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Durch geeignete Grundrissgestaltung sind die Wohn- und 
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Sofern die Anordnung der Wohnräume oder in 
besonderen Ausnahmefällen nicht aller Schlafräume einer 
Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht 
möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender Lärm-
schutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fen-
stern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen 
werden. Wohnräume in Einzimmerwohnungen und Kinder-
zimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

2. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Bergedorf 101
Vom 28. Juni 2011

(HmbGVBl. S. 272)

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert 
am 12. April 2011 (BGBl. I S. 619, 633), in Verbindung mit 
§ 3 Absätze 1 und 3 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der 
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt 
geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 256), § 4 Absatz 3 
Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 
350, 402) in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542) sowie § 1 und § 2 Absatz 1 der Weiterübertragungsver-
ordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt 
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), wird 
verordnet:

Berichtigung
Vom 28. Juni 2011 

(HmbGVBl. S. 272)

In der Präambel der Verordnung über den Bebauungsplan Bergedorf 101 muss es statt „§ 3 Absätze 1 und 3 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes“ richtig heißen „§ 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes“. 

Hamburg, den 8. Juli 2011 
Das Bezirksamt Bergedorf
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